
 

 

Anlage 1 
 
Öffentliche Aufträge werden an fachkundige und leistungsfähige (geeignete) Unternehmen vergeben, für die 
keine Ausschlussgründe vorliegen. Durch Eigenerklärung bestätigt jede:r Bearbeitende, dass kein zwingender 
und kein fakultativer Ausschlussgrund gem. §§ 123 und 124 GWB vorliegt. 
 

Eigenerklärung, dass kein zwingender oder fakultativer Ausschlussgrund vorliegt 

Ich/Wir erkläre(n), dass 

1. das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich nicht gegen geltende umwelt-, 
sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat, 

2. das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nicht nachweislich eine schwere Verfehlung 
begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; § 123 Absatz 3 GWB ist 
entsprechend anzuwenden, 

3. ich/wir ausgeschlossen werden kann/können, wenn der öffentliche Auftraggeber über hinreichende 
Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen 
hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, 

4. kein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit und 
Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des 
Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen 
nicht wirksam beseitigt werden kann, 

5. keine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des 
Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung nicht durch andere, weniger 
einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann, 

6. das Unternehmen keine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags 
oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen 
Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat, 

7. das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien keine schwerwiegende Täuschung 
begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu 
übermitteln, 

8. das Unternehmen 
a. nicht versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger Weise zu 

beeinflussen, 
b. nicht versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim 

Vergabeverfahren erlangen könnte, 
c. nicht fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die 

Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder versucht 
hat, solche Informationen zu übermitteln. 

 
Ich/Wir erkläre(n), nicht gegen § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, § 98c des Aufenthaltsgesetzes, § 19 
des Mindestlohngesetzes und § 21 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes verstoßen zu haben. 
Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir bei Nichtabgabe der Erklärung bzw. unvollständiger oder nicht rechtzeitiger 
Abgabe bei der betreffenden Auftragsvergabe unberücksichtigt bleibe/n. Bei Abgabe unzutreffender 
Erklärungen kann ich/können wir künftig von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen werden. 
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Bieter:in (Name, Adresse) 

 

_________________________                   __________________________________ 
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bei mir in der eigenerklärung waren noch ein paar mehr punkte enthalten. kann aber gerade nicht sagen woher diese vorlage war. denke von den Hamstern


